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Matinée
Musikverein Blaustein e. V.
Sonntag, 27.09.2020 
um 11:00 Uhr
auf dem Blausteiner 
Marktplatz

Veranstaltungen

Abschlussveranstaltung der Sommerferien-Lese-Club-Aktion

mit Urkundenübergabe und Preisverleihung

Am Samstag, 26. September 2020 um 11:30 Uhr veranstaltet 
Samstag, 26. September 2020 um 11:30 Uhr veranstaltet 
Samstag, 26. September 2020 um 11:30 Uhr

die Stadtbücherei Blaustein eine Abschlussveranstaltung mit dem Programm „Livesound-

Sommer-Story“ mit der Erzählerin und Sound-Performerin Johanna Gerosch. 

Erzähl-Abenteuer rund ums Lesen und Leseorte in der Stadt, voll verblüffender Begegnun-

gen mit Buchhelden, Lesefreunden und der Welt der Worte und Bücher.

Die Schauspielerin und Erzählkünstlerin Johanna Gerosch

entführt ihr Publikum nach allen Regeln der Erzählkunst in 

das grenzenlose Reich der Fantasie. 

Mit Mikrofon und Loop-Soundstation nimmt die Künstle-

rin mit ihrer eigenen und den Stimmen der Kinder Geräu-

sche, Beats und Melodien auf und kreiert so für die Ge-

schichte eine mitreißende Soundkulisse.

Wichtig: Verbindliche Anmeldung erforderlich!

Fortsetzung auf Seite 2.

Sommerferien-Lese-Club-Aktion

„HEISS AUF LESEN“ 2020

Einladung zum Tag der offenen Tür im Steinzeitdorf

Sonntag, 27.09.2020 von 11 bis 16 Uhr

Der Förderverein Steinzeitdorf Ehrenstein und die Stadt Blaustein laden ein zum Tag der 

offenen Tür ins Steinzeitdorf. Am kommenden Sonntag kann von 11:00 bis 16:00 Uhr viel 

über das steinzeitliche Leben erfahren werden.  

Das Pfahlbaubauten-Informationszentrum Baden-Württemberg zum UNESCO-Welterbe 

„Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen“ wird ebenfalls vertreten sein. Repliken der 

Funde des jungsteinzeitlichen Dorfes Ehrenstein werden von Vereinsmitgliedern vor-

gestellt. 

Auf die Kinder wartet ein kleines Mitmachprogramm, eine Vorführung mit einem Bogen-

nachbau aus der Jungsteinzeit ist ebenfalls im Programm.
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